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Das Reichsversorgungsgesetz.
Von Hermann Müller» Berlin.

L

Als das Reichsversorgungsgesetz von der

Nationalversammlung angenommen wurde, war

die Wahlbewegung schon im Gange und der
immer lauter werdende Lärm der Wahlschlacht

hat dann die Stimmen übertönt, die von der neuen

Regelung der Versorgungsgebührnisse der Militär¬

personen reden wollten. Schon im Plenum der

Nationalversammlung ist recht wenig über die

Vorlage gesagt worden, draußen nicht viel mehr.

So ist dieses wichtige Gesetz selbst in den

interessierten Kreisen wenig beachtet worden.

Es mag das auch daran liegen, daß es nur

einen bestimmten Personenkreis erfaßt. Direkt

interessiert sind daran ja nur die früheren An¬

gehörigen der Wehrmacht und ihre Hinter¬

bliebenen. Wenn jedoch in Betracht gezogen
wird, daß schätzungsweise 1350000 Kriegs¬
beschädigte, 520 000 Witwen und 1113000 Waisen

zu unterstützen sind, und daß das Reich jährlich
etwa sechs Milliarden Mark Unterstützung zahlen

muß, dann fällt doch auf, daß von dem Gesetz

so wenig Notiz genommen worden ist. Aber das

ist vielleicht ein Beweis dafür, daß es gut ist.

Wäre es schlecht, würde es jedenfalls auch in

der Wahlagitation eine große Rolle gespielt haben,
zumal der Gedanke, daß das Reich für die Opfer
des Krieges in auskömmlicher Weise zu sorgen
habe, eine Selbstverständlichkeit ist.

An Militärversorgungsgesetzen hat es uns

auch bisher nicht gefehlt. Im Gegenteil. Wir

hatten — oder richtiger gesagt haben — deren

zuviel. Das Keichsversorgungsgesetz beweist das.

Es kommt zwar als neues zu den alten hinzu,
aber für den Personenkreis, den es erfaßt, zieht

es die wesentlichsten unserer sonstigen Ver¬

sorgungsgesetze in eines zusammen. Gedacht ist

dabei an das Offizierpensionsgesetz und das

Mannschaftsversorgungsgesetz, beide vom 31 Mai

1906, und das Militärhinterbliebenengesetz vom

17. Mai 1907. Diese Gesetze regeln unabhängig
voneinander ihren besonderen Stoff, der im

ReichsVersorgungsgesetz zusammengefaßt in viel
übersichtlicherer und klarerer Weise dargeboten
wird, wobei noch zahlreiche Erlasse, die während
des Krieges herausgekommen sind, gleichfalls
Berücksichtigung fanden.

Wenn gesagt wurde, daß das Reichsversorgungs¬
gesetz als neues Gesetz zu den alten hinzu¬

komme, so ist das folgendermaßen aufzufassen:
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1920

in Kraft, findet a^er auch Anwendung auf die

Personen, deren Versorgungsanspruch sich auf
eine nach dem 31. Juli 1914 und v»r dem 1. April
1920 beendete Dienstleistung gründet. Es regelt
demnach dieEntschädigungsansprüche, die während
des Krieges entstanden sind, und die bei der

neuen Militärmacht des Reiches in Zukunft noch

entstehen werden. Versorgungsansprüche, die
sich auf eine vor dem 1. August 1914 beendete

Dienstleistung gründen, werden nach altem Recht

auch fernerhin entschädigt. Da aber Nachzahlungen
für einen vor dem 1. April 1920 liegenden Zeit¬

raum nicht stattfinden, so gilt auch für die Opfer
des Krieges das alte Recht bis zum 1 April 1920,
d. h. soweit die Ansprüche schon festge>etzt sind,
sind sie vom 1. April 1920 an dem neuen Recht

anzupassen, sind sie noch nicht festgesetzt, dann

sind sie bis zu diesem Tage nach dem alten, von

diesem Tage an nach dem neuen Recht zu regeln.
Die Hauptfehler des alten Rechts waren

neben den niedrigen Bezügen die Trennung der

Mannschaften und der Offiziere sowie die Außer¬

achtlassung des vor dem Eintritt in den Militär

dienst ausgeübten Berufs. Die alten Gesetze sind

auf Berufssoldaten zugeschnitten und sie haben

schon als sie geschaffen wurden, nicht mehr in

die Zeit hineingepaßt.
An diesen Fehlern geht das Reichsversorgungs¬

gesetz vorbei. Ei macht keinen Unterschied

zwischen Mannschaften und Offizieren. Beide

werden mit einem Maße gemessen. Der Beruf
wird berücksichtigt. Da das Gesetz kein Schaden¬

ersatzgesetz, sondern ein Fürsorgegesetz sein
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will, wird Rücksicht auf die Kinderzahl und auf

den Stand der Lebenshaltung am Wohnort sowie

auf die allgemeinen Teuerungsverhältnisse ge¬

nommen. Die Renten können daher selbst bei

dem gleichen Grade der Erwerbsbeschränkung

sehr verschieden sein.

Den Unterschied zwischen Dienst- und

Kriegsdienstbeschädigung, den die alten Gesetze

machen und der in ungerechter Weise die Renten¬

höhe beeinflußt, kennt das Reichsversorgungs¬

gesetz ebensowenig wie die Verstümmelungs¬

zulage, die auch in sehr einseitiger Art gewährt

wird, da sie innere Leiden ganz unberücksichtigt

läßt.

Auf einige andere Abweichungen wird noch

eingegangen werden.

Ausgegangen wird bei der Rentenbemessung

von der Grundrente; diese ist bei allen Be¬

schädigten gleich hoch, soweit der gleiche Grad

der Erwerbsbeschränkung vorliegt. Sobald dieser

50 v. H. erreicht, wird auch Schwerbeschädigten¬

zulage gezahlt.
Dabei ergeben sich folgende Sätze:

Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit

um 20 v. H 480 Mk. Grundrente,

n
30

„ „
. . . .

720
m

.40 960
„

n
50

w n
....

12ÜU „ n

und 150 Mk. Schwerbeschädigtenzulage,

m
60 v. H 1440 Mk. Grundrente

und 300 Mk. Schwerbeschädigtenzulage,

m
70 v. H 1680 Mk. Grundrente

und 450 Mk. Schwerbeschädigtenzulage,

m
80 v. H 1920 Mk. Grundrente

und 600 Mk. Schwerbeschädigtenzuiage,

m
90 v. H 2160 Mk. Grundrente

nnd 750 Mk. Schwerbeschädigtenzuiage,

bei voller Erwerbsunfähigkeit 2400 Mk. Grund¬

rente und 900 Mk. Schwerbeschädigtenzuiage.

Die alten Gesetze gewähren schon Rente bei

einer Erwerhsbeschränkung von 10 v.H. Jetzt hat

der Beschädigte erst Anspruch, wenn er mindestens

um 15 v. H. erwerbsbeschränkt ist, und zwar

gelangen dann 20 v. H. zur Auszahlung, da die

jeweils um 5 v. H. geringere Minderung der

Erwerbsfähigkeit von der höheren Zehnerzahl mit

erfaßt wird, dergestalt, daß 15 = 20, 25 = 30 ist

usw. Wer in seiner Erwerbsfähigkeit um mehr

als 90 v. H. beeinträchtigt ist, gilt als erwerbs¬

unfähig.
Auf der Grundrente baut sich nicht nur die

Schwerbeschädigtenzuiage auf, es richten sich auch

alle sonstigen Barbezüge danach. Hier kommt

zunächst die Ausgleichszulage in Betracht, durch

die die Berücksichtigung des Berufs erfolgt, der

vor dem Eintritt in den Militärdienst oder als

Angehöriger der Militärmacht ausgeübt wurde.

Berücksichtigt wird er nur, wenn er erhebliche

Kenntnisse und Fertigkeiten erforderte. Es wird

dann die Grundrente und, je nach dem, auch die

Schwerbeschädigtenzuiage um ein Viertel erhöht;

erforderte der Beruf auch noch ein besonderes

Maß von Leistung und Verantwortung, so tritt

eine Erhöhung um die Hälfte ein.

Dabei ist beachtlich, daß es sich nicht darum

handelt, daß der Beschädigte irgendeine besondere

Vorbildung gehabt haben muß. Es genügt, daß

er den Beruf ausgeübt hat. In Betracht kommt

der zuletzt ausgeübte ständige Beruf. Um zu

ermöglichen, daß auch die vielen jungen Leute,

die aus ihrer Ausbildung herausgerissen wurden,
die Ausgleichszulage erhalten können, sieht das

Gesetz vor, daß sie auch gewährt werden kann,

wenn nur die Beschädigung den Beschädigten

hindert, einen Beruf auszuüben, den er sonst

nach seinen Lebensverhältnissen, Kenntnissen und

Fähigkeiten hätte ausüben können und nach dem

bisher tätigen Arbeits- und Ausbildungswillen
voraussichtlich auch au *eübt hätte.

Was ein Beschädigter bei Erwerbsunfähigkeit
an Grundrente, Schwerbeschärlietenzulage und

Ausgleichszulage zusammen erhält, ist die Voll¬

rente. Wer die Vollrente aus der Unfallversiche¬

rung kennt, weiß, daß diese dort, abgesehen von

der Hilflosenrente, das Höchstmaß der Leistungen
für einen Unfallverletzten darstellt. An ihr werden

auch die niedrigeren Renten gemessen. Beim

Reichsversorgungsgesetz ist das anders.

Hat der Beschädigte Kinder unter 18 Jahren,

so erhöht sich seine Rente für jedes Kind um

10 v. H. Dabei sind die für ehelich erklärten,

die an Kindesstatt angenommenen Kinder, die

Stief- und Pflegekinder und die unehelichen

Kinder den ehelichen Kindern gleichgestellt.
Verschob schon je nachdem die Ausgleichszulage
bei gleich hoher Erwerbsbeschränkung die Renten¬

höhe, so tut dies weiterhin die Kinderzahl, soweit

sie nicht zufallig gleich ist. Eine weitere Ver¬

schiebung bringt noch die Ortszulage.

In den verschiedenen Orten ist auch Hie

Lebenshaltung verschieden. Diesem Umstände

tragen die Gesetze über Beamtenbesoldung ebenso

Rechnung wie eine große Anzahl Tarife der

Gewerkschaften. Die Rentenbemessung nach dem

Reichsversorgungsgesetz lehnt sich an das Be

soldungsgesetz vom 30. April 1920 an. Die

Rentenempfänger erhalten Ortszulagen. Diese

betragt für die Ortsklasse A 35 v. H.f B 30 v. H,

C 20 v. H., D 10 v. H. aller bisher erwähnten

Gebührnisse, also der Grundrente, der Schwer¬

beschädigtenzuiage, der Ausgleichszulage und der

Kinderzulage.

Noch nicht erwähnt wurde die Pflegezulage,
auf die sich die prozentuale Erhöhung durch die

Ortszulage auch erstreckt. Pflegezulage erhä t

ein Beschädigter, der so hilflos ist, daß er ohne

fremde Wartung und Pflege nicht bestehen kann.

Sie beträgt jährlich 600 Mk., wird aber auf

1000 Mk. oder 1500 Mk. erhöht, wenn die Ge¬

sundheitsstörung so schwer ist, daß sie dauerndes

Krankenlager und außergewöhnliche Pflege er

fordert.

Teuerungszulage ist das Losungswort der Zeit.

Überall wird versucht, der allgemeinen Teuerung

durch mehr oder weniger den Verhältnissen

entsprechende Zulagen Rechnung zu trafen. So

auch im Reichsversorgungsgesetz. Es sollen all¬

jährlich *ur Anpassung an die Veränderungen

der allgemeinen Wirtschaftslage im Reichshaus¬

haltsplan veränderliche Teuerungszulagen zu

allen nach dem Reichsversorg ln^sgesetz zu

zahlenden Gebührnissen mit Ausnahme des

Krankengeldes festgesetzt werden. Zurzeit beträgt

diese Teuerung 25 v. H.

Nach alledem bauen sich die Renten auf einer

Reihe verschiedener Positionen auf. Die nach

stehenden Berechnungen machen den Aufbau

klarer als es die Darlegungen vermögen. Ein in

einer Großstadt wohnender Arbeiter, der gänzlich
erwerbsunfähig ist, Anspruch auf die Ausgleichs¬

zulage in Höhe von 25 v. H. und außerdem vier

Kinder hat, erhält folgende Rente:
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Grundrente 2400,— Mk.

Schwerbeschädigtenzuiage . . 900,— n

3300— Mk.

Ausgleichszulage (25 v. H.) . . 825,—_ „

4125 Mk.

Kinderzulage (40 v. H.) . . . .
16501—

„

"

5775 — Mk.

Ortszulage (Klasse A 35 v.H.). 2021,25
^

7796,25 Mk.

Teuerungszulage (25 v. H.) . . 1949,— „

Gesamtbezüge 9745,25 Mk.

Ein Landarbeiter, der keine Kinder hat, erhält

bei völliger Erwerbsunfähigkeit dagegen nur:

Grundrente 2400,— Mk.

Schwerbeschädigtenzuiage . . 900,— „

Teuerungszulage (25 v. H.)
3300 — Mk.

825-
„

Gesamtbezüge 4125,— Mk.

Würde er vor dem Eintritt in den Militär¬

dienst auch einen Beruf gehabt haben, der zum

Bezug der Ausgleichszulage berechtigt, und würde

auch er vier Kinder haben, dann würde er

erhalten:

Grundrente 2400,— Mk.

Schwerbeschädigtenzuiage . . 900,— „

3300— Mk.

Ausgleichszulage 825,— n

Kinderzulage (4 Kinder)
4125- Mk.

1650—
„

5775— Mk.

Teuerungszulage 1443,75 „

Gesamtbezüge . 7218,75 Mk.

Das sind in jedem Falle Renten für völlige
Erwerbsunfähigkeit. Sie sind von sehr ver¬

schiedener Höhe. Namentlich wenn das erste

Beispiel mit dem zweiten verglichen wird, fällt

der Unterschied in die Augen, da der gelernte
städtische Arbeiter im Jahre 5620,25 Mk. mehr

erhält als der Landarbeiter, wobei es allerdings
die Kinderzulage ist, die dabei den Ausschlag
gibt. Das zeigt deutlich ein Vergleich zwischen

dem ersten und dritten Beispiel, wo der Unter¬

schied nur noch 2526,50 Mk. beträgt. Der Mehr¬

betrag soll der Ausgleich für die teure Lebens¬

haltung in der Großstadt sein.

Eine Vorschrift, deren Wirkung noch nicht

abzusehen ist, da zu ihrer Durchführung weitere

Vorschriften zu erlassen sind, ist die, daß eine

schwere Beeinträchtigung der körperlichen Un¬

versehrtheit einer Minderung der Erwerbsfähig¬
keit von 15 bis einschließlich 50 v. H. gleich¬
geachtet wird, wenn die Erwerbsfähigkeit nicht

oder nur in geringerem Maße als um 50 v. H.

gemindert ist. Von besonderen Fällen abgesehen,
werden es d:e Kopfarbeiter sein, die diese Vor¬

schrift berührt, da eine ganze Reihe von Ver¬

letzungen bei ihnen nicht so erwerbsstörend in

Erscheinung treten, wie bei den Handarbeitern.

Hin Bureaubeamter, der den Unterschenkel ver¬

loren hat, kann seinen Beruf unter Umständen

ausüben, während ein Arbeiter, der stehend seine

Beschäftigung verrichtet hat, bei der gleichen
Verletzung ganz davon abgehen muß.

Solche Unterschiede sollen nun nicht dazu

führen, daß eer Bureaubeamte keine Rente erhält,
er soll aber doch mit anderem Maße gemessen

werden. Daß dieser Maßstab nicht zu klein wird,
dafür wird hoffentlich der Ausschuß des Reichs¬

tags sorgen, der bei den Ausführungsbestimmungen
mitspricht.

Naturgemäß sind es die Renten, die den

Mittelpunkt des Gesetzes bilden und im Vorder¬

grunde des Interesses stehen. Daneben ist be¬

sonders das Heilverfahren erwähnenswert, auf das

jetzt den Beschädigten ein Rechtsanspruch zusteht.

Es sind die Krankenkassen dabei herangezogen
worden, die auch in den Fällen Heilbehandlung
zu gewähren haben, wo es sich nicht um Kassen¬

mitglieder handelt. Jeder Kriegsbeschädigte hat

Anspruch auf die Heilbehandlung, gleichviel ob

es sich darum handelt, ein Leiden zu bessern

oder eine Verschlimmerung zu verhüten oder

körperliche Beschwerden zu beheben. Die Heil¬

behandlung, die ärztliche Behandlung, Versorgung
mit Arznei und anderen Heilmitteln sowie die

Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädi¬
schen und anderen Hilfsmitteln umfaßt, wird auf

unbeschränkte Zeit gewährt. Mitglieder einer

Krankenkasse erhalten, wenn Arbeitsunfähigkeit
besteht, neben den ihnen zustehenden Renten

auch das satzungsgemäße Krankengeld ihrer Kasse.

Blinde erhalten unter allen Umständen die

Vollrente und mindestens die Pflegezulage von

600 Mk. Es wird ihnen ein Führerhund geliefert,
zu dessen Unterhalt in Orten der Ortsklasse A

300 Mk., in Orten der Ortsklasse B und C 240 Mk.,
in Orten der Ortsklassen D und E 180 Mk. jährlich
gewährt werden. Diese Beträge erhöhen sich

durch die Teuerungszulagen.

II.

Im engsten Zusammenhang mit dem Gesetz

über die Beschäftigung Schwerbeschädigter steht

die Vorschrift über den Beamtenschein, der im

Reichsversorgungsgesetz an die Stelle des aus

dem Mannschaftsversorgungsgesetz bekannten An¬

stellungsscheins tritt. Mit diesem war nicht viel

anzufangen, weil er in der Regel ein Stück Papier
blieb, da Vorschriften fehlten, die die Behörden

zur Anstellung nötigten.
Jetzt heißt es im Gesetz über die Beschäfti

gung Schwerbeschädigter vom 6. April 1920 (RGBl.
S. 458), daß jeder Arbeitgeber, der einen Arbeits¬

platz besetzen will, verpflichtet ist, einen Schwer¬

beschädigten, der für diesen Arbeitsplatz geeignet
ist, anderen Bewerbern vorzuziehen und daß

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes auch die

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Arbeits¬

plätze auch die Beamtenstellen sind. Das Gesetz

ermächtigt den Reichsarbeitsminister zu An¬

ordnungen, die das Reich, die Länder und andere

Körperschaften des öffentlichen Rechts zwingen,
zahlenmäßig bestimmte Bruchteile ihrer Arbeits¬

plätze oder bestimmte Arten von Arbeitsplätzen
mit Schwerbeschädigten zu besetzen*). Auf

Grund dieser Befugnis ist denn angeordnet
worden, daß all diese Behörden von ihren im

Bezirk einer Hauptfürsorgestelle vorhandenen

Arbeitsplätzen wenigstens zwei vom Hundert,

oder wenn deren Gesamtzahl 25, aber nicht 50

erreicht, wenigstens einen Arbeitsplatz mit einem

Schwerbeschädigten zu besetzen haben.

Die überall vorhandenen besonderen Vor¬

schriften und Grundsätze über die Besetzung der

Beamtenstellung werden durch das Gesetz über

die Beschäftigung Schwerbeschädigter nicht be¬

seitigt, es wird darin aber gefordert, daß sie so

zu gestalten sind, daß sie die Einstellung Schwer¬

beschädigter erleichtern.

*) Da hier nur vom Beamtenschein die Rede

ist, können die Vorschriften über den Einstellungs¬

zwang bei privaten Arbeitgebern außer Betracht

bleiben.
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Wer ist Schwerbeschädigter und wer erhält

den Beamtenschein? Beide hier in Betracht

kommenden Gesetze, das Keichsversorgungsgesetz
und das Gesetz über die Beschäftigung Schwer¬

beschädigter, stimmen darin überein, daß eine

Erwerbsbeschränkung von 50 oder mehr vom

Hundert vorliegen muß, wenn der Beschädigte
als Schwerbeschädigter gelten soll. Den Militär¬

rentenempfängern sind Unfallverletzte gleich¬
gestellt *), aber nur die Militärrentenempfänger
erhalten den Beamtenschein. Zwei Voraussetzungen
müssen dabei erfüllt sein; sie müssen

1. infolge ihrer Beschädigung und unter Berück¬

sichtigung der ihnen zu gewährenden beruf¬

lichen Ausbildung nachweislich außerstande

sein, ihren vor dem Eintritt zum Militärdienst

zuletzt ausgeübten oder einem anderen Be¬

ruf, der ihnen unter Berücksichtigung ihrer

Lebensverhältnisse, Kenntnisse und Fähig¬
keiten billigerweise zugemutet werden kann,
in wettbewerbsfähigerweise aufzunehmen und

2. nach ihrem gesamten Verhalten zum Beamten

geeignet erscheinen.

Der Beamtenschein wird demnach nicht mehr

so rasch vergeben werden wie der Anstellungs¬
schein. Andererseits ist das Fehlen des Beamten¬

scheins kein Hindernis bei sonstigen Anstellungen
bei Behörden, da das Gesetz über die Einstellung
Schwerbeschädigter vom Beamtenschein nicht

spricht.
Der Beamtenschein ist verwirkt, wenn gegen

den Inhaber rechtskräftig auf eine Strafe erkannt

worden ist, die die dauernde Unfähigkeit zur

Bekleidung öffentlicher Ämter von Rechts wegen

zur Folge hat. Eine Amtsenthebung im Dis¬

ziplinarverfahren kommt dabei nicht in Betracht.

Er erlischt, wenn der Inhaber aus einer Stellung,
die er auf Grund des Scheins erhalten hat, mit

Ruhegeld ausscheidet, da er dann seinen Zweck

voll erfüllt hat.

In den unter Nr. 1 genannten Voraussetzungen
zur Erteilung des Beamtenscheins ist auch die

berufliche Ausbildung erwähnt worden. Auf eine

solche hat jeder Beschädigte Anspruch, der durch

die Dienstbeschädigung in der Ausübung seines

Berufs oder in der Fortsetzung einer begonnenen
Ausbildung wesentlich beeinträchtigt ist. Diese

Aufgabe ist den Fürsorgestellen übertragen
worden, die auf Grund der Verordnung vom

8. Februar 1919 vom Reiche übernommen worden

sind. Das Reich, die Länder und die Selbst¬

verwaltungskörper decken auch die entstehenden

Kosten der sozialen Fürsorge, die neben der

Renten- usw. Versorgung, die die Versorgungs¬
behörden zu regeln haben, besonders zu ge¬

währen ist. Das Reich hält glücklicherweise
seine Aufgabe nicht für erfüllt, indem es die

entsprechende Rente zahlt oder ein Heilverfahren

gewährt, sondern es will den Beschädigten und

den Hinterbliebenen auch sonst zur Seite stehen,
namentlich bei der Wahl eines geeigneten Berufs,
bei der Berufsausbildung und bei der Unter¬

bringung im Erwerbsleben. Im allgemeinen be¬

steht auf die soziale Fürsorge kein Rechts¬

anspruch, nur bei der unentgeltlichen beruflichen

Ausbildung der Beschädigten ist eine Ausnahme

gemacht.

*) In Ausnahmefällen können auch andere

Erwerbsbeschränkte und Empfänger von geringe¬
ren Renten (33' s vom Hundert und mehr) als

Schwerbeschädigte gelten.

Im Gegensatz zu früher besteht jetzt ein

Rechtsanspruch der Beschädigten auf Heilbehand¬

lung. Zu gewähren hat sie die Krankenkasse,
der der Beschädigte als Mitglied angehört, in

anderen Fällen die allgemeine Ortskrankenkasse

und, wo eine solche nicht vorhanden ist, die

Landkrankenkasse. Dabei geht das Reichs¬

versorgungsgesetz über die Vorschriften der

Reichsversicherungsordnung betr. die Kranken¬

versicherung hinaus. Das Heilverfahren ist von

unbeschränkter Dauer, es wird — das kann natür¬

lich nur für Versicherte gelten — das Kranken¬

geld neben der Rente gewährt, auch erfaßt die

Heilbehandlung die Ausstattung mit Körperersatz¬
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln.

Das Hausgeld, das den Angehörigen eines Be¬

schädigten während einer Heilanstaltspflege zu

zahlen ist, beträgt zwei Drittel der Vollrente

sowie die volle Kinderzulage.
Beim Todesfall wird natürlich ein Unterschied

gemacht, je nachdem, ob die Dienstbeschädigung
den Tod verursachte oder nicht. In jedem Falle

wird beim Tode eines Rentenempfängers das

Sterbegeld gezahlt, wobei nacheinander der

Ehegatte, die Kinder, der Vater, die Mutter,
der Großvater, die Großmutter, die Geschwister

und Geschwisterkinder bezugsberechtigt sind,

wenn sie zur Zeit des Todes mit dem Verstorbenen

in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Es

beträgt
für die Ortsklasse A 400 Mk.

n „
Ortsklassen B und C

. . 350
„

„
Ortsklasse D 300

m

„
Ortsklasse E 250

„

Zu diesen Beträgen kommt die Teuerungs¬
zulage hinzu. Angerechnet wird dagegen ein

Sterbegeld, das auf Grund anderer gesetzlicher
Vorschriften zu zahlen ist.

In jedem Falle werden beim Tode eines

Rentenempfängers auch dessen Gebührnisse noch

drei Monate weiter gezahlt, wobei wieder die

obengenannten Personen nacheinander bezugs¬
berechtigt sind.

Soll eine Hinterbliebenenrente gewährt werden,

dann ist Voraussetzung, daß der Tod die Folge
einer Dienstbeschädigung ist. Als Hinterbliebenen¬

renten kennt das Gesetz die Witwenrente, die

Waisenrente und die Elternrente. Damit sind

zugleich all die Personen bezeichnet, die einen

klagbaren Anspruch auf die Versorgung haben.

Auch hierbei spielt, ähnlich wie bei den Be¬

schädigten, der Grad der Bedürftigkeit eine Rolle

bei der Rentenbemessung. In allen Fällen wird

der Rente die Vollrente zugrunde gelegt, die

dem Verstorbenen im Falle der Erwerbsunfähig¬
keit bei Lebzeiten zustehen würde.

Im allgemeinen erhält die Witwe davon 30

vom Hundert. Ist sie aber erwerbsunfähig, oder

kann sie wegen der Pflege und Erziehung von

Kindern keinem Erwerb nachgehen, oder sie hat

das 50. Lebensjahr vollendet, dann erhält sie

50 vom Hundert. Der Begriff „Erwerbsunfähig¬
keit" ist vom Gesetz umschrieben. Als erwerbs¬

unfähig gelten nur die Witwen, die infolge irgend¬
welcher Gebrechen nicht nur vorübergehend
außerstande sind, durch eine Tätigkeit, die ihnen

unter Berücksichtigung ihrer Lebensverhältnisse,

Kenntnisse und Fähigkeiten zugemutet werden

kann, ein Drittel dessen zu erwerben, was gesunde
Frauen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung
in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen

pflegen. Die Witwe braucht also nicht voll
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erwerbsunfähig zu sein, es kommt aber auch

nicht jede vorübergehende Erwerbsunfähigkeit in

Betracht.
Auch die Witwe erhält eine Ortszulage und

die Teuerungszulage.
Im Vorstehenden war berechnet worden, daß

die Vollrente eines Beschädigten, der Anspruch
auf die Ausgleichszulage hat, 4125 Mk. beträgt.
Wohnt die Witwe in einer großen Stadt, erhält sie

30 v. H. der Vollrente
. . . .

Ortszulage (35 v. H.) . . . .

Teuerungszulage (25 v. H.) . .

Witwenrente

1237,50 Mk.

433,12 „

1670,62 Mk.

417,65 „

2088,27 Mk.

Würde sie 50 v. H. erhalten, wäre die Rente

entsprechend höher. Sie beträgt dann

50 v. H. der Vollrente
.... 2062,50 Mk.

Ortszulage (3c v. H.) .... 721,87 „

Teuerungszulage (25 v. H.) .

2784,37 Mk,

696,09 n

Witwenrente 3480,46 Mk.

Hätte der Verstorbene keinen Anspruch auf

Ausgleichszulage gehabt und fällt auch die Orts¬

zulage weg, dann ist die Rente natürlich niedriger.
Die Vollrente hätte 3300 Mk. betragen, nach ihr

berechnet sich dann die Rente in folgender Weise:

30 v. H. der Vollrente
.... 990,00 Mk.

Teuerungszulage (25 v. H.) . . 247,50 „

Witwenrente 1237,50 Mk.

Kinderzulage erhält die Witwe nicht, da für

die Kinder Waisenrente gezahlt wird. Da in der

Regel die Waisen mit der Mutter zusammenleben

werden, erhöhen sich die Bezüge der Witwen je
nach der Kinderzahl. Die Waisenrente wird bis

zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt, und

zwar nicht nur den ehelichen Kindern, sondern

auch den für ehelich erklärten, den an Kindes¬

statt angenommenen, den Stief- und Pflegekindern
und den unehelichen Kindern. Ob die Kinder

vor oder nach der Dienstbeschädigung erzeugt
worden sind, spielt keine Rolle, auch ist die Zeit

der Eheschließung für die Witwe belanglos.
Für jedes Kind, dessen Mutter noch lebt,

beträgt die Waisenrente 15 v. H., lebt die Mutter

nicht mehr, 25 v. H. der Vollrente des Ver¬

storbenen.

Beträgt die Vollrente (wie oben) 4125 Mk.,
so erhält eine Halbwaise, die in der Großstadt

wohnt,
15 v. H. von 4125 Mk 618,75 Mk.

216,56 „

835,31 Mk.

208,83 „

Ortszulage (35 v. H.) ....

Teuerungszulage (25 v. H.) . .

Waisenrente 1044,14 Mk.

Sind vier Halbwaisen vorhanden, so werden

insgesamt an Waisenrente gezahlt 4176,56 Mk.,
tür sich erhält die Witwe (bei 30 v. H. der Voll¬

rente) 2088,27 Mk., Waisen- und Witwenrente

zusammen 6264,83 Mk.

Elternrente erhalten zunächst die Eltern. Daß

ihnen ein klagbarer Anspruch eingeräumt wurde,
ist auch einer der neuen Vorzüge des neuen

Hechts. Voraussetzung ist allerdings, daß der

Verstorbene der Ernährer der Eltern gewesen
ist oder es nach dem Ausscheiden aus dem

Militärdienst geworden wäre. Hinzu kommt, daß

die Eltern bedürftig sein müssen. Dies wird

dann angenommen, wenn sie erwerbsunfähig sind

oder das 60. Lebensjahr vollendet haben, ihr

steuerpflichtiges Einkommen weniger als 1500 Mk.

beträgt und kein Unterhaltsanspruch gegenüber
Personen besteht, die imstande sind, ausreichend
für die Eltern zu sorgen. Das Einkommen von

1500 Mk. ist niedrig bemessen, es ist aber zu

berücksichtigen, daß die steuerfreien Beträge
hinzukommen.

Adoptiveltern, Stief- und Pflegeeltern werden
den Eltern gleichgestellt.

Leben beide Eltern noch, so erhalten sie zu¬

sammen 30 v. H. der Vollrente des Verstorbenen,
also genau so viel wie eine erwerbsfähige Witwe.
Lebt nur der Vater oder die Mutter, so beträgt
ihre Rente 20 v. H. der Vollrente des Ver¬
storbenen.

Auch die Bezüge der Großeltern werden
Elternrente genannt. Großeltern erhalten die
Rente unter den gleichen Voraussetzungen wie
die Eltern, und zwar nur dann, wenn keine

bezugsberechtigten Eltern vorhanden sind. Die
Höhe der Rente ist die gleiche wie bei den
Eltern. Eine Abweichung besteht dagegen im

folgenden: Sind mehrere Söhne infolge einer

Dienstbeschädigung gestorben, so erhöht sich für
die Eltern die Rente um ein Fünftel ihres Be¬

trags, die Rente der Großeltern wird davon nicht
beeinflußt.

Bei den Bezügen der Hinterbliebenen verdient
noch erwähnt zu werden, daß die Witwe im Falle
der Wiederverheiratung mit einem Deutschen eine

Abfindung in Höhe des dreifachen Jahresbetrags
der zuletzt von ihr bezogenen Rente erhält,
während, von Ausnahmefällen abgesehen, in

denen auch eine Abfindung gewährt wird, die

Rente erlischt, wenn die Witwe eine neue Ehe
mit einem Ausländer oder einem Staatenlosen

eingeht.
Zu erwähnen ist auch, daß eine Witwenbeihilfe

gewährt werden kann, wenn der Tod nicht die

Folge einer Dienstbeschädigung ist. Gewährt
wird sie von den Versorgungsbehörden. Die

soziale Fürsorge wird eingreifen in all den Fällen,
wo kein Anspruch auf eine der Renten besteht.

Jedwede Ansprüche werden nur auf Antrag
zugebilligt. Eine Feststellung von Amts wegen
ohne besonderen Antrag braucht nicht zu er¬

folgen. Deshalb ist es wichtig, auf die Fristen

zu achten.

Der Beschädigte muß den Versorgungs¬
anspruch zur Vermeidung des Ausschlusses inner¬

halb zweier Jahre nach dem Ausscheiden aus dem

Militärdienst anmelden. Diese zwei Jahre beginnen
aber in keinem Falle, also auch dann nicht, wenn

der Austritt aus dem Militärdienst schon früher

erfolgte, vor dem 1. April 1920 zu laufen. Für

die Beschädigten läuft daher die Meldefrist

frühestens am 31. März 1922 ab. Das darf aber

niemanden abhalten, sich so früh wie möglich zu

melden, da nur dann, wenn der Anspruch vor

dem Austritt aus dem Militärdienst gemeldet
worden ist, die Rentenzahlung mit dem Ablauf

des Monats beginnt, für den den Berechtigten
Besoldungsgebührnisse zuletzt zugestanden haben.

Wird der Anspruch erst nach dem Ausscheiden

aus dem Militärdienst gemeldet, so beginnt die

Zahlung frühestens mit dem Monat, in dem die

Anmeldung erfolgt ist.

Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch
noch geltend gemacht werden, wenn

1. Folgen einer Dienstbeschädigung erst später
in einem die Versorgung begründenden Grade

bemerkbar geworden sind, wenn also früher

vorhandene Beschwerden, die einen Anspruch
nicht begründet hätten, sich verschlimmern



150 Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung. Nr. 14

2. Folgen einer Dienstbeschädigung zwar schon

innerhalb der Frist in einem die Versorgung

begründenden Grade bemerkbar geworden
sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn

auch in allmählich gleichmäßiger Entwicklung
des Leide.is sich wesentlich verschlimmert

haben. Als wesentliche Verschlimmerung gilt
dabei eine solche, die die Erwerbsfähigkeit
um mindestens 10 v. H. weiter als vorher

herabsetzt. Ein neues Krankheitsbild braucht

sich dabei nicht einzustellen. Die Ver¬

schlimmerung an sich genügt zur nachträg¬
lichen Meldung;

3. der Berechtigte, der an der Anmeldung durch

Verhältnisse verhindert worden ist, die außer¬

halb seines Willens liegen, d. h. wenn er sich

über den Zusammenhang im Unklaren war,

wenn er von zuständiger Seite falsch belehrt

worden ist u. dgl.;

4. der Berechtigte, der sich während eines un¬

freiwilligen Aufenthalts im Ausland in einer

entschuldbaren Unkenntnis über die Frist¬

vorschrift befunden hat.

In all diesen Fällen ist der Anspruch binnen

drei Monaten anzumelden, nachdem die Folgen
der Dienstbeschädigung oder die Verschlimmerung
bemerkbar geworden oder die Voraussetzungen
der Nr. 3 und 4 weggefallen sind.

Der Anspruch auf Hinterbliebenenrente muß

innerhalb zweier Jahre nach dem Tode des Be¬

schädigten angemeldet werden. Auch hierbei

gilt, dai diese zwei Jahre frühestens mit dem

31. März 1922 ablaufen. Auch gilt entsprechend,
was oben unter 3 und 4 gesagt worden ist.

Der Anspruch auf Elternrente kann nur bis

zum Ablauf von zwei Jahren nach dem Tode des

Beschädigten erhoben werden, wobei auch wieder

der 31. März 1922 der früheste Ablaufstermin ist.

Tritt in die Verhältnisse, die für die Fest¬

stellung der Versorgungsgebührnisse maßgebend

gewesen sind, eine Veränderung ein, dann hat

der Berechtigte das Recht, zu jeder Zeit eine

Neufeststellung zu verlangen. Anders die Ver¬

sorgungsbehörden. Diese können vor Ablauf von

zwei Jahren nach Zustellung des Feststellungs¬
bescheids die Gebührnisse weder mindern noch

entziehen. Nur wenn durch ein Heilverfahren

oder durch eine berufliche Ausbildung eine

wesentliche und nachhaltige Besserung der Er¬

werbsfähigkeit erreicht worden ist, kann eine

neue Feststellung schon früher erfolgen. Durch

diese Vorschriften soll verhindert werden, daß

bei den Beschädigten eine Besorgnis um ihre

Renten eintritt.

Das Recht auf Versorgung erlischt durch

rechtskräftige Verurteilung zu Zuchthausstrafe

wegen Hochverrats, Landesverrats, Kriegsverrats
oder wegen Verrats militärischer Geheimnisse.

Das Erlöschen bedeutet endgültigen Wegfall der

Versorgung, ein Wiederaufleben ist dann nicht

mehr möglich. Nur eine Wiederaufnahme des

Strafverfahrens, das zu einem für den Berechtigten
günstigen Urteil führt, könnte eine Änderung
bewirken.

Anders ist es mit dem Ruhen der Versorgung.
Fallen die Voraussetzungen, die zum Ruhen ge¬

führt haben, weg, lebt der Anspruch in voller

Höhe wieder auf. Zu diesen Voraussetzungen
gehört u. a. die Wiederverwendung im aktiven

Militärdienst, Verlegung des Wohnsitzes ohne

Genehmigung der zuständigen Stelle ins Aus¬

land. Solange der Versorgungsberechtigte nicht

Reichsangehöriger ist, ruht gleichfalls das Recht

auf Versorgung, wobei allerdings von dieser

Vorschrift abgesehen werden kann. Auch wenn

der Versorgungsberechtigte wegen eines Ver¬

fahrens, das zum Erlöschen der Rente führen

kann, in Untersuchungshaft ist, ruht das Recht,
ebenso, wenn der Berechtigte eine Freiheitsstrafe

von wenigstens drei Monaten verbüßt, oder in

einem Arbeitshaus oder in einer Besserungs¬
anstalt untergebracht worden ist.

Solange dem Berechtigten Kur und Ver¬

pflegung in einer Heilanstalt oder in einem Badeort

zuteil wird, ruhen die Gebührnisse, es erhalten

die Familienangehörigen während dieser Zeit je¬
doch Hausgeld.

Eine der Vorschriften, die vom Ruhen der

Gebührnisse handeln, hat zu viel Mißverständ¬

nissen geführt. Es ist die, durch die bestimmt

wird, daß bei Einkommen von 5000 Mk. an die

Gebührnisse gekürzt werden sollen, und zwar bei

mehr als 5000 Mk. bis einschließlich 6000 Mk. um

ein Zehntel, von mehr als 6000 Mk. bis einschließ¬

lich 7000 Mk. um zwei Zehntel usw., so daß bei

einem Einkommen von mehr als 14 000 Mk. die

Gebührnisse in voller Höhe ruhen.

Die Vorschrift sieht viel härter aus, als sie

ist. Zunächst ist zu berücksichtigen, daß es sich

nicht um das Einkommen schlankweg handelt,
sondern um das reichseinkommensteuerpflichtige
Jahreseinkommen. Es sind zu den Beträgen, die

zur Kürzung führen können, demnach all die

steuerfreien Beträge noch hinzuzuschlagen, wenn

man ein Bild gewinnen will, bei welchem Ein¬

kommen die Kürzung einsetzt. Es ist ferner zu

berücksichtigen, daß die Gebührnisse in voller

Höhe unberücksichtigt bleiben und ebenso das

Arbeitseinkommen der Ehefrau, das sonst dem

steuerpflichtigen Einkommen des Ehemanns zu¬

gerechnet wird. Auch hier wird an einigen Bei¬

spielen am besten die Wirkung der gesetzlichen
Vorschrift dargetan werden.

Ein völlig Erwerbsunfähiger, der in der

Großstadt wohnt und vier Kinder hat, hat nach

den früher angestellten Berechnungen ohne

Teuerungszulage jährlich 7796,25 Mk. Rente. Er

selbst kann nichts mehr verdienen, er kann nur

noch durch Kapitaleinkommen oder durch Arbeits¬

einkommen der Ehefrau sein Einkommen erhöhen.

Wird von der Annahme ausgegangen, daß er ein

Kapitaleinkommen von 6000 Mk. jährlich hat, so

hat er ein Gesamteinkommen von 13 796,25 Mk.

Davon gehen die steuerfreien Einkommensteile

ab, das sind zunächst gemäß § 12 Abs. 1 Ziffer 7

des Einkommensteuergesetzes 2000 Mk. Gebühr¬

nisse, dann für den Ehemann 1500 Mk. und für

die Ehefrau und jedes Kind 500 Mk. gemäß § 20

'desselben Gesetzes. Von den sonstigen steuer¬

freien Beträgen mag abgesehen werden. Er er¬

gibt sich folgende Aufstellung:
Mk. Mk.

Einkommen 13 796,25 13 796,2.">

Abzüge:
Gebührnisse (§ 12) ....

2 000,—
Steuerfrei (§20) 4 000 —

Ergibt 6 000,— 6 000 —

Einkommensteuerpflichtiges Einkommen 7 796,25

Davon gehen die Gebührnisse in voller

Höhe ab (§ 63 Reichsversorgungs¬
gesetzes) . . .

7 796,2:>

Steuerpflichtiges Einkommen im Sinne

des § 63 Reichsversorgungsgesetzes —,-
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Trotz eines Gesamteinkommens von 13796,25

Mark erfolgt also keine Kürzung. Genau so

würde es sein, wenn die Ehefrau außerdem noch

mitarbeitet und vielleicht noch 12000 Mk. hinzu¬

verdiente.
Die Vorschrift ist also nicht so schlimm wie

sie aussieht. Handelte es sich um ein Schadens¬

ersatzgesetz, wäre sie auch vollständig überflüssig

und sogar unzulässig; da das Reichsversorgungs¬
gesetz aber ein Fürsorgegeset: sein will, paßt
sie in den Rahmen hinein.

Wenn ein Gesetz in den Fällen besonderer

Bedürftigkeit die Bezüge erhöht, muß es auch

die Möglichkeit zulassen, daß, beim Fehlen der

Bedürftigkeit, bei hohem Einkommen neben der

Rente eine Kürzung derselben erfolgen kann.

Verwaltung.
Gesetz Ober die Gewahrung von Straffreihelt

und Strafmilderung in Disziplinarsachen. Vom

8. Mai 1920. (RGBl. 1920 Nr. 104.)
Die verfassunggebende Deutsche National¬

versammlung hat das folgende Gesetz beschlossen,
das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit ver¬

kündet wird:

§ 1. Alle bis zum Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes nach Reichsrecht von den Dienstvorgesetzten
verhängten oder von den entscheidenden Dis¬

ziplinarbehörden oder Disziplinargerichten rechts¬

kräftig erkannten Ordnungsstrafen wegen Dienst¬

vergehen, die vor dem 9. November 1918 begangen
sind, werden einschließlich der Kosten des Ver¬

fahrens erlassen, insoweit zur Zeit des Inkraft¬

tretens dieses Gesetzes die Strafen noch nicht

vollstreckt und die Kosten einschließlich der Stell¬

vertretungskosten noch nicht entrichtet sind.

Als Ordnungsstrafen gelten Warnungen, Ver¬

weise und Geldstrafen (§ 74 des Reichsbeamten¬

gesetzes vom 31. März 1873 in der Fassung vom

IS. Mai 1907, RGBl. S.245; § 3 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3

des Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der

richterlichen Militärjustizbeamten usw., vom 1. De¬

zember 1898, RGBl. S. 1297) sowie Mahnungen
($ 2 desselben Gesetzes).

§ 2. Ist bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes

wegen Dienstvergehen, die vor dem 9. November

1918 begangen sind, auf Strafversetzung (§ 75

Abs. 1 Nr. 1 des Reichsbeamtengesetzes in der

Fassung vom 18. Mai 1907; § 3 Abs. 1 Nr. 4 des

Gesetzes vom 1. Dezember 1898) rechtskräftig
erkannt, so werden erlassen:

1. die daneben erkannte Verminderung des

Diensteinkommens mit Wirkung vom 1. Januar

1919 ab;
2. die daneben erkannte Geldstrafe, insoweit

sie zur Zeit des Inkrafttretens dieses Ge¬

setzes noch nicht vollstreckt ist;

3 die Kosten des Verfahrens einschließlich der

Stellvcrtretungskosten, insoweit sie zur Zeit

des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht

entrichtet sind.

§ 3. Die Vorschriften der §§ 1 und 2 finden

<iuch Anwendung, wenn bis zum Inkrafttreten

dieses Gesetzes von den entscheidenden Dis¬

ziplinarbehörden oder Disziplinargerichten auf

Strafen der in den §§ 1 und 2 bezeichneten Arten

erkannt ist und die Entscheidung binnen vier

Wochen nach dem Inkrafttreten rechtskräftig wird.

§ 4. Alle förmlichen Disziplinarverfahren
sowie alle sonstigen Disziplinarverfahren wegen

Dienstvergehen, die vor dem 9. November 1918

begangen sind, werden mit den Kosten des Ver¬

fahrens niedergeschlagen, sofern nach Lage des

Falles die Annahme gerechtfertigt ist, daß die

endgültige Entscheidung nicht auf Dienstentlassung
(§ 75 des Reichsbeamtengesetzes in der Fassung
vom 18. Mai 1907; § 3 Abs. 1 Nr. 4, 5 des Ge¬

setzes vom 1. Dezember 1918) lauten werde.

Unter der gleichen Voraussetzung wird für alle

vor dem 9. November 1918 begangenen Dienst¬

vergehen, wegen derer ein Verfahren noch nicht

anhängig ist, Straffreiheit gewährt.
Die Niederschlagung findet auch dann statt,

wenn die Annahme gerechtfertigt erscheint, daß

die endgültige Entscheidung auf Dienstentlassung
lauten werde, das Dienstvergehen aber bei Berück¬

sichtigung aller Umstände des Falles, insbesondere

wenn es sich um eine einmalige Verfehlung
handelt, eine mildere Beurteilung zuläßt. Die

Niederschlagung erfolgt durch den obersten

Dienstvorgesetzten (Ministerium, Ressortchef) des

Angeschuldigten.
§ 5. Ob ein Verfahren durch dieses Gesetz

niedergeschlagen ist, muß in jeder Lage des Ver¬

fahrens von Amts wegen geprüft werden. Der

Angeschuldigte ist vor einer ihm ungünstigen
Entschließung zu hören.

Bei Kriegsteilnehmern ist zu berücksichtigen,
wie sie sich als solche, besonders vor dem

Feinde, bewährt haben.

§ 6. Ist oder wird wegen Dienstvergehen,
die vor dem 9. November 1918 begangen sind,
rechtskräftig auf Dienstentlassung erkannt, so ist

der oberste Dienstvorgesetzte (Ministerium,
Ressortchef), sofern der Verurteilte zu den

Beamten gehörte, die Anspruch auf Pension

haben, ermächtigt, die Strafe durch Bewilligung
eines Teiles des gesetzlichen Pensionsbetrages
auf Lebenszeit oder auf gewisse Jahre zu mildern.

Das gleiche gilt, wenn der Beamte wegen
einer dem Dienstverhältnis zugrunde liegenden
Straftat zu Ämtsverlust oder zu einer mit Amts¬

verlust verbundenen Strafe gerichtlich verurteilt

worden ist.

§ 7. Aus den Personalakten (Personalbogen)
sind die Vermerke (Verhandlungen und sonstige
Schriftstücke und Unterlagen) über Strafen und

Verfahren, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen

oder niedergeschlagen worden sind, vollsiändig
zu entfernen. Vermerke in der Standesliste sind

unleserlich zu machen, oder die Liste ist neu

anzulegen.
Eine Auskunft über die gelöschten Vermerke

darf nur erteilt werden, insoweit eine gesetzliche
Verpflichtung vorliegt.

§ 8. Die Vorschriften der §§ 1, 3, 4, 6, 8

finden auf ehrengerichtliche Strafen gegen Patent¬

anwälte entsprechende Anwendung.
§ 9. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.

Gesetz, betreffend die (Übernahme einer

Haftung des Reichs für Lasten des Saarbrficker

Knappschaftsvereins zu Saarbrücken. Vom

12. Juni 1920. (RGBl. 1920 Nr. 149.)
Die verfassunggebende Deutsche National¬

versammlung hat das folgende Gesetz beschlossen,
das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit ver¬

kündet wird:
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§ 1. Das Reich haftet für die Anwartschaften

der beim Inkrafttreten des Friedensvertrages vor¬

handenen Versicherten auf Leistungen der Pen¬

sionskasse des Saarbrücker Knappschaftsvereins
zu Saarbrücken nach Maßgabe seiner an dem

genannten Tage geltenden Satzung, soweit das

Vermögen der Pensionskasse und die Verpflich¬

tungen des knappschaftlichen Rückversicherungs¬

verbandes in Charlottenburg gegenüber dem

Vereine nicht ausreichen.

§ 2. Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner

Verkündung in Kraft.

Einigung zwischen Krankenkassen und

Ärzten. Der Groß-Berliner Ärztebund E.V. und

der Verband der Krankenkassen Groß-Berlins

haben eine Vereinbarung über die zukünftige
einheitliche ärztliche Versorgung der Mitglieder
sämtlicher Groß-Berliner Krankenkassen abge¬

schlossen. Es wird durchweg die freie Arztwahl

eingeführt. Ali Honorar bezahlen die Kranken¬

kassen vom 1. A4 ril d. J. ab für jeden Ver¬

sicherten vierteljährlich 7,50 Mk., außerdem einen

Zuschlag von 2,50 Mk. für das erste Vierteljahr
1920. Während dieses Honorarabkommen zu¬

nächst nur für 1920 gilt, soll der übrige Vertrag

fünf Jahre Geltung haben. Alles weitere bleibt

späteren Vereinbarungen vorbehalten. Die »all¬

gemeine freie Arztwahl tritt in Kraft, sobald die

unumgänglichen organisatorischen Vorarbeiten

beendet sein werden. Die Vertragschließenden

waren sich darüber einig, und zwar auf Anregung

eines Kassenvertreters, daß, falls einzelne Kassen

die freie Arztwahl nicht einführen sollten, deren

Ärzte von der Teilnahme an der freien Arztwahl

ausgeschlossen bleiben sollen.

Die Allgemeine Ruhegehaltsversicherung
Deutscher Krankenkassen, Sitz Weimar, hielt

am 27. Juni 1920 ihre dritte ordentliche Jahres¬

versammlung in Bad Blankenburg i. Thür. ab.

32 Mitgliedskassen hatten 57 Vertreter entsendet.

Außerdem waren 5 Vertreter von Regierungen,

Oberversicherungsämtern und anderen öffentlichen

Körperschaften erschienen. Aus dem Bericht des

Vorstandsvorsitzenden über die Geschäftstätigkeit
sei folgendes hervorgehoben: Ende 1919 gehörten
der Ruhegehaltsversicherung 78 Allgemeine Orts¬

krankenkassen mit 317 Angestellten (Ende 1918

65 mit 220); 6 Landkrankenkassen mit je einem

Angestellten (2 mit 2) und 2 Weiterversicherer

(1), insgesamt also 84 Kassen mit 323 Angestellten

(67 mit 222) an. Der Zuwachs beträgt also

17 Kassen mit 101 Angestellten. Im ersten Halb¬

jahr 1920 traten weitere 11 Kassen mit 52 An¬

gestellten bei, so daß sich der Bestand jetzt aus

97 Kassen mit 377 Angestellten zusammensetzt.

Austritte von Kassen sind nicht erfolgt. Das

Jahreseinkommen sämtlicher Versicherten im Jahre

1919 betrug 873 504,47 Mk. gegen 503 781,75 Mk.

im Jahre zuvor. Im Berichtsjahre wurden für

zwei Personen 723,93 Mk. Ruhegehalt, für zwei

Personen 889,18 Mk. Witwengeld gezahlt und für

vier Personen wurden 372 Mk. Heilverfahren¬

kosten erstattet. Die Gesamtsumme der Auf¬

wendungen beträgt also 1976,11 Mk. Das Ver¬

mögen betrug Ende 1919: 394 999,47 Mk. gegen

226 865,20 Mk. im Jahre zuvor. Zur Durchführung

von Heilverfahren wurden mit der Reichsversiche¬

rungsanstalt für Angestellte und mit der Thü¬

ringischen Landesversicherungsanstalt Abkommen

getroffen. Die Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte hat sich nunmehr zur vollen Rück¬

erstattung der Angestelltenversicherungsbeiträge,

und zwar sowohl der Arbeitgeber-, als auch der

Arbeitnehmerteile, auf die Zeit bis Anfang 1919

bereit erklärt. Sodann wurde der dritte Satzungs«

j nachtrag beschlossen, der einige unwesentliche

Satzungsänderungen enthält.

Unheilbare Krankheiten und Kranken¬

versorgung« Nicht selten stellen Krankenkassen

sich auf den Standpunkt, daß sie nur verpflichtet
sind, für die Heilbehandlung einer Krankheit auf¬

zukommen, nicht dagegen für solche ärztliche

Maßnahmen, die an sich ungeeignet sind, zu einer

Krankheitsheilung zu führen.

Dieser Standpunkt findet aber im Gesetz keine

Stütze. Ganz zweifellos ist es, daß diejenige Be¬

handlung von der Krankenkasse zu gewähren ist,
die dazu dient, dem weiteren Fortschreiten einer

Krankheit Einhalt zu tun auch dann, wenn der

bestehende Zustand der Krankheit an sich nicht

besserungsfähig ist; denn Gegenstand der Kranken¬

hilfe ist nicht Beseitigung eines bereits entstan¬

denen Schadens, sondern auch die Verhinderung
der Entstehung eines solchen, falls es sich nicht

nur um vorläufige Maßnahmen gegenüber noch

nicht Erkrankten, sondern um ärztlich gebotene

Eingriffe gegenüber erkrankten Personen handelt.

In solchen Fällen handelt es sich um die Kranken¬

hilfe in Hinsicht auf die sich anderenfalls ent¬

wickelnde, in der bestehenden Krankheit bereits

wurzelnde und daher zu verhindernde Krankheits¬

verschlimmerung und nicht um eine solche in

Hinsicht auf die unheilbar bestehende Krankheit.

Aber alle solche Maßnahmen sind von der

Krankenkasse zu gewähren, die bei einer unheil¬

baren Krankheit zu einer Linderung zu führen

geeignet sind. Das Gesetz spricht auch nur von

Krankenhilfe und es umschreibt diesen Begriff

genauer durch Verwendung der Worte: Kranken¬

pflege, ärztliche Behandlung, Versorgung mit

Arznei usw. Das Wort „Heilung" hat im Gesetz

an dieser Stelle keine Aufnahme gefunden.

Selbstverständlich kann nicht jede Maßnahme,

die der Not eines Kranken wegen angebracht
ist, als Krankenpflege, Krankenhilfe angesehen
werden. Wenn jemand z. B. an einer unheilbaren

Krankheit leidet, bei besonders guter Ernährung,

guten Wohnungsverhältnissen, geistiger An¬

regung usw., aber weniger unter seiner Krank¬

heit zu leiden hat, so kann man hier nicht mehr

von Krankenhilfe sprechen, als vielmehr von all¬

gemeiner Hilfe, allgemeiner Erleichterung, die

jedem zugute kommt, der nicht im Vollbesitz

seiner Gesundheit ist. Solche Maßnahmen haben

mit der bestimmten Krankheit nichts mehr zu tun,

hier handelt es sich um die Erleichterung der

allgemeinen Lage eines Erkrankten, nicht aber

um eigentliche Krankenpflege, nicht um Behand¬

lung dieser bestimmten Krankheit.

Sowie aber eine Krankheit kraft ihrer be¬

sonderen Eigenart bestimmte ärztliche Maßnahmen

zu ihrer Linderung rechtfertigt, in dem Augen¬

blick muß man von einer Krankenpflege sprechen.

Aufgabe der Krankenpflege allgemein ist es nicht,

einer Krankheit entgegenzuarbeiten, sondern einem

Erkrankten Hilfe zu bringen, und es muß daher

jeder Eingriff, der zu einer Linderung führt, der

eigentlichen Heilbehandlung gleichwertig an di<

Seite gestellt werden, und, wenn es durch die

besonderen Umstände gerechtfertigt ist, hat der

unheilbar Erkrankte in solchem Falle sogar
den

Anspruch auf spezialärztliche Behandlung (vgl

Hahn, Handbuch der Krankenversicherung, § ldf-

Anm. 4 c und Die ArbeiterVersorgung, Bd. 32 S.23!

ich

4
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Selbstmord und Kranken- (Invaliden-) Ver¬

sicherung. Das ganze Versicherungsrecht, Kran-

ken-,Unfall-, Invaliden-sowie Angestelltenversiche¬
rung, wird von dem Grundsatz beherrscht, daß

niemand Versicherungsansprüche soll geltend
machen dürfen, der sich seine Krankheit, Berufs¬

unfähigkeit usw. vorsätzlich herbeigeführt hat

(§§ 192, 556, 557 RVO., §24 AVG.). Wird auch

der Selbstmörder, der seine Absicht nicht erreicht

und nun krank, invalide, berufsunfähig ist, von

diesen Vorschriften getroffen?
Daß derjenige Selbstmordversuch, der in

einem Zustand von Geistesumnachtung ausgeführt
wird, den Selbstmörder von den Rechten aus der

Versicherung nicht ausschließt, ist selbstverständ¬

lich. Die Frage hat praktische Bedeutung nur

dann, wenn jemand zurechnungsfähig ist, mag
auch durch persönliches Leid, durch Not, Unglück,
Nervenzerrüttung usw. seine Willensfähigkeit
und damit seine Zurechnungsfähigkeit stark ge¬
mindert sein.

Jede sittliche Beurteilung des Selbstmordes

muß bei der Beantwortung dieser Frage aus¬

scheiden. Ob der Selbstmord eine unrechte Hand¬

lung ist oder nicht, hat jeder mit sich selbst, mit

seinem Gewissen, seiner religiösen Auffassung
auszumachen. Niemand kann sagen, der Selbst¬

mord ist ein Unrecht, sondern immer nur: er ist

ein Unrecht von der Auffassung des Beurteilenden

aus, neben der jede andere Beurteilung, wenn

auch nicht Billigung, so doch Geltung zu be¬

anspruchen hat.

Die Frage ist allein: Ist die Folge eines fehl¬

geschlagenen Selbstmordversuchs eine vorsätzlich

herbeigeführte Krankheit, Berufsunfähigkeit, In¬

validität im Sinne des Gesetzes oder nicht?

Daß man hier nicht nur nach dem Buchstaben

urteilen darf, geht schon aus den Folgen hervor,
zu denen man sonst notwendig käme. Wer, um

einem anderen das Leben zu retten, sich selbst

eine Krankheit zuzieht, der handelt ganz zweifellos

vorsätzlich, wenn man Vorsatz im Gegensatz zu

Nichtvorsatz — zufällig oder fahrlässig - bringen
will und den Bewußtseinsvorgang dann ganz außer

Berücksichtigung läßt. Und doch würde es jedem
Rechtsgefühl hohnsprechen, wollte man in einem

solchen Falle die Ansprüche aus der Versicherung
versagen.

Mit gutem Grunde kann man behaupten, nicht

jede vorsätzliche Herbeiführung eines Zustandes
der Berufsunfähigkeit, Krankheit, Invalidität

schließt die Versicherungsansprüche aus, sondern

nur die nicht rechtmäßige, und da man jeder
Rechtspersönlichkeit, jedem Staatsbürger ein Recht

an sich selbst, ein Recht sich selbst zu töten, zu¬

sprechen muß — unabhängig um die sittliche oder

religiöse Billigung —, so würde die Folge eines

fehlgeschlagenen Selbstmordversuchs überhaupt
nicht von den Ausschlußvorschriften des Gesetzes

getroffen.
Mit gleichem Recht kann man auch sagen,

daß dem Geiste des Gesetzes nach der Begriff
des Vorsatzes im Versicherungsrecht anders zu

fassen ist als im bürgerlichen und Strafrecht, daß

hier der Vorsatz ntrennbar mit der Verwirk¬

lichung einer Absicht verbunden ist und stets

ausgeschlossen ist, wo ein bestimmter Erfolg nicht
in die Absicht des Täters aufgenommen wird, wie

bei der Rettung anderer, bei der ernsten Absicht

sich zu töten.

Beim Selbstmordversuch muß aber der Vor¬

satz schon darum verneint werden, weil der Vor¬

satz des Täters ja nur auf die Selbsttötung ge¬
richtet ist und niemand dann die Absicht hat, sich

eine Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Invalidität
zuzuziehen. Die Frage liegt genau so wie bei
der Selbstverstümmelung. Wer sich töten will,
muß damit rechnen, sich beim Fehlschlagen für
den Heeresdienst untauglich zu machen, und doch
wäre nichts verkehrter, als wollte man den Selbst¬
mörder wegen vorsätzlicher Selbstverstümmelung
bestrafen. Der Vorsatz geht auf Töten und gerade
nicht auf Verstümmelung. So auch hier, der Vor¬
satz geht auf Töten und nicht auf Verursachung
einer Krankheit, Invalidität oder Berufsunfähigkeit.

Die Rechtsauffassung hat sich in der Rechts¬
lehre und zum Teil auch in der Rechtsprechung
durchgesetzt; überwiegend steht die Recht¬

sprechung allerdings und vor allem auch das

Reichsversicherungsamt auf einem anderen Stand¬

punkt und versagt dem Selbstmörder jeden An¬

spruch aus der Arbeiter- oder Angestellten¬
versicherung.

Unfallansprüche aus Bureauunfällen. Nicht
jeder Unfall des Angestellten begründet die An¬

sprüche aus den Unfallversicherungsbestimmungen
der Reichsversicherungsordnung, sondern nur

solche, die in einem der Unfallversicherung unter¬

liegenden Betrieb sich ereignen. Hierüber be¬
stimmt die Reichsversicherungsordnung, § 537,
daß Fabriken, Bergwerke usw., der gesamte Be¬
trieb der Eisenbahn, der Post- und Telegraphen¬
verwaltungen und eine große Zahl weiterer Be¬
triebe unfallversicherungspflichtig sind.

Ohne daß das Gesetz es ausdrücklich ausspricht,
folgt doch aus dem Wesen des Unfallversicherungs¬
rechts, das von dem unfallversicherten Betrieb und
nicht von dem Angestellten seinen Ausgang nimmt,
daß das Schwergewicht auf dem Begriff des Be¬
triebes liegt, und zwar desjenigen Betriebes, der
seiner Eigenart nach eine besondere Betriebs¬

gefahr mit sich bringt im Gegensatz zu den Be¬
trieben mit normaler Betriebsgefahr. So spricht
auch der § 544 RVO. von einer Versicherung gegen
Unfälle bei Betrieben oder versicherungspflichtigen
gleichgestellten Tätigkeiten.

Grundsätzlich muß man daher annehmen, daß
der Bureaubetrieb als solcher nicht zu den ver¬

sicherungspflichtigen Betrieben gehört, wenngleich
im Bureau sich mancher Unfall ereignen kann,
der das typische Gepräge des Betriebsunfalles

trägt. Aber seinem Wesen nach und von den
besonderen Umständen des Einzelfalles abgesehen,
ist der Bureaubetrieb eines sonst versicherungs¬
pflichtigen Betriebes genau so gefährlich oder

gefahrlas wie der Bureaubetrieb eines gewöhn¬
lichen geschäftlichen Unternehmens oder einer
Behörde und die bloße Zugehörigkeit zu einem

versicherungspflichtigen Betriebe macht den Bu¬

reaubetrieb noch nicht zu einem Teil des ver¬

sicherungspflichtigen Betriebes, wenn nicht etwa

die besondere Betriebsgefahr auch in dem Bu¬

reauraum besteht. Nicht das Unternehmen ist

versicherungspflichtig, sondern der Betrieb, dessen

Begriff enger ist als der des Unternehmens (vgl.
Moesle-Rabling, LTnfallversicherung, § 537, 5).

Ist der technische Betrieb von dem Bureau¬
betrieb völlig getrennt, so kann man bei dem

Bureau von einer Betriebsgefahr nicht sprechen.
So in der Regel, aber keinesfalls immer bei den

Bureau- und Verwaltungsräumen der Verkehrs¬
anstalten. Es wird darum auch grundsätzlich bei
Unfällen der Postschalterbeamten der Betriebs¬
unfall verneint (vgl. Moesle-Rabling, § 537, 35).
Ist beides vereint, so erstreckt sich die Betriebs¬

gefahr auch auf den Bureaubetrieb, und dann ist

auch die Bureautätigkeit versichert. Dann ist
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nämlich die Bureautätigkeit nichts anderes als

eine an sich gefahrlose Tätigkeit in.":/halb eines

gefährlichen Betriebes, genau so gut wie zahllose

rein mechanische Arbeiten an sich völlig gefahrlos
sind, aber doch durch ihren Zusammenhang mit

einem gefährlichen Betrieb unter die Versiche¬

rung fallt Ob jemand z. B. in einem solchen

Betrieb Reinigungsarbeiten, Hof fegen usw. zu

verrichten hat oder Schreibarbeiten, kann keinen

Unterschied begründen.
Ebensowenig wird die Unfallversicherung außer

Kraft gesetzt, wenn ein in einem versicherungs¬

pflichtigen Betrieb tätiger Angestellter zeitweilig

gefahrlose Bureauarbeiten verrichtet, gleichviel
ob diese Tätigkeit in einem gefährdeten Betriebs¬

raum oder in einem abgetrennten Bureau vor

sich geht.
Der technische Beamte, der z. B. auch einige

Buchungen zu machen hat und dann durch ein

umstürzendes Regal verletzt wird, hat einen Be¬

triebsunfall erlitten. Noch mehr gilt das bei einem

Unfall bei einer Unfallversicherungspflichtigen
Tätigkeit in einem nicht gefährdeten Raum, denn

nicht der Raum bestimmt den Begriff des Be¬

triebsunfalls, sondern der Begriff des Betriebes

und wo eine dem Betrieb dienende Tätigkeit ent¬

faltet wird, dort ist auch die Möglichkeit eines

Betriebsunfalls gegeben.
So hat auch das Reichsgericht mit Recht (Ent¬

scheidungen, Bd. 81 S. 55) einen Eisenbahnbureau¬

diener für unfallpensionsberechtigt erklärt, der

in einem an sich nicht gefährdeten Raum Licht¬

pausarbeiten zu machen hatte und durch das Um¬

fallen des Apparates verunglückt war (vgl. auch

Brand, Beamtenrecht, S. 422).
Nicht jeder Bureaudienst ist gefahrlos und

darum von dem Betriebsdienst auszuschließen.

Auch der reine Bureaudienst kann die besonderen

Betriebsgefahren des eigentlichen technischen Be¬

triebes aufnehmen, wenn nämlich durch die Eile

und Hast des Betriebes der Bureaubeamte nicht

mit der Ruhe arbeiten kann, die sonst den Bu¬

reaubetrieb gerade ungefährlich macht, so hat

z. B. das Reichsgericht ausgesprochen, daß ein

Beamter, der im Schalterdienst durch die be¬

sondere Hast dieses Dienstes einen Unfall erleidet,

unfallversorgungsberechtigt ist (Reichsgerichts¬
entscheidungen Bd. 63 S. 128).

Rechtsprechung.
§ 182 RVO. Die Krankenkasse Ist zur Tragung

der Kosten fflr nicht allgemein anerkannte

Heilmittel nicht verpflichtet. (Entscheidung des

Versicherungsamts Hamburg vom 28. Mai 1920,
T.-Nr. 1076/1920.)

Die Ehefrau des Klägers, welcher freiwilliges

Mitglied des Beklagten ist, erhielt von der Be¬

klagten wegen Lungenleidens Krankenpflege durch

den Vertragsarzt Dr. G. Dieser machte ihr —

offenbar auf ihr besonderes Verlangen — eine

Injektion mit dem bekannten Friedmannschen

Tuberkulose-Heil-und Schutzmittel und berechnete

ihr dafür 24 Mk., welche sie ihm bezahlt hat. Der

Kläger fordert nun diesen Betrag von der Be¬

klagten zurück. Da die Kasse dies ablehnte, hat

er Klage erhoben mit dem Antrage, die Beklagte
zur Erstattung des Betrages von 24 Mk. zu ver¬

urteilen.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage

gebeten und eingewendet, daß die Kasse, die

nach § 30 Absatz 3 der Satzung den Familien¬

angehörigen der Mitglieder Krankenpflege zu

gewähren habe und zur Beschaffung der not¬

wendigen Arzneien oder Heilmittel verpflichtet
sei. Das Friedmannsche Heilmittel sei aber nicht

als notwendiges Mittel anzuerkennen, da sein

Wert wissenschaftlich noch nicht einwandfrei fest¬

gestellt sei. Die Beklagte hat zum Beweise

dessen auf einen Aufsatz von Dr. Ulrici „Be¬

kämpfung der Tuberkulose4* im Jahrbuch der

Krankenversicherung 1918 Seite 46 hingewiesen,
in dem dargelegt wird, daß die Heilkraft des

Mittels noch nicht erwiesen oder erprobt sei.

Es bedarf für die Entscheidung dieses Streites

keines Beweises dafür, daß die Heilkraft des

Friedmannschen Heilmittels noch nicht feststeht.

Es ist allgemein und dem Versicherungsamt be¬

kannt, daß in der ärztlichen Wissenschaft und

Praxis das Heilmittel noch überwiegend skeptisch
und sein Heilwert als problematisch betrachtet

wird. Solange aber neue Heilmethoden oder

Heilmittel noch im Stadium der Erprobung sind

und noch keine allgemeine Anerkennung gefunden
haben, sind die Krankenkassen nicht verpflichtet,
sie ihren Mitgliedern oder deren Familien¬

angehörigen zu gewähren. Die Kassen haben

nur solche Behandlungsmethoden und Heilmittel

zu gewähren, welche nach dem derzeitigen Stande

der Wissenschaft Erfolg versprechen und daher

zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit

oder Krankheitserscheinungen geboten erscheinen.

Wenn neue Heilmethoden und Heilmittel sich

noch keine Anerkennung bei der überwiegenden
Mehrheit der mit Recht vorsichtigen und sorg¬

fältig prüfenden Professoren und Praktiker haben

verschaffen können, kann die Gewährung solcher

Kuren den Kassen ebensowenig zugemutet werden,

wie die Kassenmitglieder sich mit Recht dagegen
verwahren können, als Versuchsobjekte für solche

vielfach doch auch bedenklichen Heilmethoden

zu dienen. Der Vertragsarzt hat dies auch offen¬

bar selbst eingesehen; denn er hat der Patientin

die Kosten besonders berechnet und das konnte

er nur mit ihrem Einverständnis tun, da er ver¬

traglich verpflichtet ist, die notwendige Behand¬

lung für Rechnung der Kasse zu gewähren. Bei

Verabreichung der Injektion mußte sich also die

Patientin darüber klar sein, daß die Kasse für

diese Kosten nicht aufkommt. Wenn sie sie sich

trotzdem machen ließ, so war sie damit ein¬

verstanden, diese Kosten selbst zu tragen.

£S 214, 313 RVO. Ansprüche auf Kassen¬

leistung bestehen nach Ausscheiden wegen

Ueberschreitung der Versicherungsgrenze und

bei freiwilliger Meldung und Erkrankung nach

der ersten Woche nicht. (Entscheidung des Ver¬

sicherungsamtes Hamburg vom 31. Mai 19

J.-Nr. 888 1920 K.)
Der Kläger beansprucht von der Beklagten

aus Anlaß der am 10. März 1920 erfolgten Ent¬

bindung seiner Ehefrau die Gewährung der

Wochenhilfe. Er gibt an, daß die Kasse aus dem

Grunde die Gewährung dieser Leistung ver

weigere, weil er seit dem 1. März d. J. infolge
Ueberschreitens der Gehaltsgrenze nicht me

krankenversicherungspflichtig sei; sie habe au

seinen Antrag auf freiwillige Weiterversicherung

abgelehnt, den er gestellt habe, um sich die

Leistungen der Beklagten zu sichern.
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Er beantragt, die Beklagte zur Gewährung
der Wochenhilfeleistungen zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt die Abweisung der

Klage.
Sie führt aus, daß der Kläger, welcher infolge

seiner Tätigkeit bei der Firma Spielmann &

Wagener ihr als versicherungspflichtiges Mitglied
angehört habe, mit Wirkung vom 1. März 1920 mit

Recht abgemeldet worden sei, weil von diesem

Tage an sein Jahresgehalt 5000 Mk. überstiegen
habe und er als Handlungsgehilfe daher nicht

mehr krankenversicherungspflichtig gewesen sei.

Der von dem Kläger auf Grund § 205a RVO an¬

läßlich der am 10. März d. J. erfolgten Entbindung
seiner Ehefrau erhobene Anspruch auf Wochen¬

hilfe habe abgewiesen werden müssen, weil eine

Mitgliedschaft z«i dieser Zeit nicht mehr bestanden

habe; § 214 RVO. habe wegen Fehlens der Vor¬

aussetzung der Erwerbslosigkeit keine Anwendung
finden können. Kläger habe allerdings bei dieser

Gelegenheit den Antrag auf freiwillige Weiter¬

versicherung gestellt, habe aber auf die Mit¬

teilung der Beklagten hin, daß ihm ein Anspruch
auf die Kassenleisiungen gemäß § 313 a. a. O. im

vorliegenden Falle nicht zustehen würde, weil

der Antrag nicht in der ersten Woche nach dem

Ausscheiden aus der Versicherungspflicht gestellt
worden sei, erklärt, er werde wegen der Weiter¬

versicherung sich noch weiter äußern. Die Auf¬

nahme als freiwilliges Mitglied sei dann nicht

erfolgt, weil diese Erklärung nicht eingegangen sei.

Der Kläger erklärt demgegenüber, daß er

auf eine Eint»agung als freiwilliges Mitglied ver¬

zichte, aber Entscheidung über seinen Anspruch
auf VVochenhilfe beantrage.

Dieser Anspruch ist nicht begründet.

Mangels eigener Versicherung der Ehefrau

des Klägers stützt dieser seinen Anspruch auf

§ 10 des Gesetzes vom 26. September 1919 bzw.

§ 205 a RVO. Voraussetzung des Anspruchs ist

aber eine zur Zeit der Entbindung bestehende

Mitgliedschaft. Diese Voraussetzung trifft indessen

für den Kläger unzweifelhaft nicht zu. Er ist

infolge seines 5^ 0 Mk. überschreitenden Gehalts¬

bezuges am 1. März 1920, also vor Eintritt des

Unterstützungsfalles, aus der Kasse ausgeschieden
und hat daher mit diesem Augenblick seinen An¬

spruch auf die beanspruchten Leistungen verloren.

Die Bestimmungen des § 214 RVO., die den An¬

spruch auf die Regelleistungen nach vorauf¬

gegangener genügender Vorversicherung be¬

handeln, finden in diesem Falle keine Anwendung,
weil der Kläger nicht wegen Erwerbslosigkeit
aus der Kasse ausgeschieden ist.

Zu Unrecht beansprucht ferner der Kläger
die Gewährung dieser Leistung auf Grund § 313

RVO. Nach Absatz 2 a. a. O. steht ihm — vor¬

behaltlich der Bestimmung des § 214 RVO. —

ein Anspruch auf die Kassenleistungen för einen

in der zweiten und dritten Woche eingetretenen
Unterstützungen nur dann zu, wenn die Anzeige
der freiwilligen Weilerversicherung in der ersten

Woche gemach! worden ist. Das trifft aber im

vorliegenden Falle nicht zu und es war deshalb

zu erkennen, wie geschehen.

§ 441 RVO. Zum Begriff unständige Beschäf¬

tigung (Entscheidung des Versicherungsamts Ham¬

burg vom 27. Mai 1920 — T.-Nr. 754/1920.)

Der Arbeiter Q. war als unständiger Hafen¬

arbeiter in das Verzeichnis der unständig Be

schäftigten der Allgemeinen Ortskrankenkasse

eingetragen und zwar seit dem 17. Januar 1920.

Am 23. Februar erhielt er durch Vermittlung des

Arbeitsnachweises Beschäftigung bei der Firma

N. P. Die Beschäftigung dauerte bis zum 26. Fe¬

bruar. Die Firma meldete ihn ordnungsmäßig
nach den für die ständig beschäftigten Arbeiter

geltenden Vorsch iften mit einem Tagesverdienst
von 31 Mk. bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

als ständig beschäftigt an. Nach der Entlassung
kürzte sie ihm den Betrag von 4 Mk. von seinem

Lohn, der einem Wochenbeitrag von 6 Mk. ent¬

spricht, welcher in der Lohnstufe 10 für Arbeiter

mit einem Tagesverdienst von mehr als 10 Mk.

zu entrichten war.

Mit der Behauptung, daß er unständiger
Arbeiter gewesen wäre und demnach die Firma

nur Tagesmarken nach den Vorschriften für die

unständig Beschäftigten in seiner Ausweiskarte

zu entrichten gehabt hätte, forderte er von der

Firma die Rückzahlung von 4 Mk., und da diese

nicht darauf einging, hat er Klage erhoben mit

dem Antrage, die Firma zur Erstattung dieses

Betrages zu verurteilen.

Die Firma hat um Abweisung des Antrages
gebeten. Sie stellte sich anfänglich auf den

Standpunkt, daß sie eigentlich nur unständige
Arbeiter beschäftige, und nach den Bestimmungen
der Ortskrankenkasse nur die Arbeiter, welche

länger als drei Tage bei ihr beschäftigt würben,
als ständig Beschäftigte anmelden müßte. Dies

wurde von den Arbeitern als unzuträglich emp¬

funden, weil man niemals voraussagen könne,
wie lange die Arbeiter von der Firma beschäftigt
werden könnten, so daß Arbeiter, die zufällig
bereits in den ersten drei Tagen erkrankten, nur

als unständige Arbeiter die geringere Entschädi¬

gung bekämen, während diejenigen Arbeiter, die

nach dreitägiger Beschäftigung erkrankt seien,
die größeren Unterstützungssätze nach den Be¬

stimmungen für ständige Arbeiter erhielten. Da

der Q. mehr als drei Tage bei ihr beschäftigt
gewesen sei, so wäre er als ständiger Arbeiter

angemeldet worden.

Die zugezogene Kasse hat sich über die Be¬

hauptung, daß sie für Arbeiter von weniger als

dreitägiger Beschäftigung die Behandlung als

unständige und für Arbeiter mit mehr als drei¬

tägiger Beschäftigung die Behandlung als ständige
Arbeiter von der Firma gefordert habe, aus¬

geschwiegen. Sie hat jedoch erklärt, daß ihres

Erachtens der Q. als ständiger Arbeiter anzu¬

sehen sei, weil die Arbeitgeberin erklärt hätte,
daß Arbeit von längerer Dauer vorläge, und

wegen plötzlicher Stockung der Kohlenzufuhr die

frühere Einstellung der Arbeit erfolgt sei.

In einer gleichliegenden Streitsache T. gegen

dieselbe ft'ma hat diese die folgende Erklärung
ahgegebeif: In ihrem Lagerungsbetriebe be¬

schäftige sie eine schwankende Arbeiterzahl von

150 bis 250 Arbeitern. Der /\rbeiterbedarf sei

aus dem Grunde außerordentlich schwankend,
weil die Entladung, Beladung und die Transport¬
arbeiten völlig von den sehr schwankenden Zu¬

fuhren und Arbeitsaufträgen und im besonderen

auch von der vorhandenen Menge Betriebsstoff

abhinge. Wenn die Zahl der Arbeiter verringert
werden müßte, so würden in der Regel die zu¬

letzt eingestellten Arbeiter zuerst entlassen. Die

Arbeiter wären mit täglicher Kündigung ein¬

gestellt, die Auszahlung des Lohnes erfolge regel¬
mäßig Sonnabends, bei früherer Entlassung am

Entlassungstage. Die Arbeiter könnten auch die

tägliche Auszahlung des Lohnes verlangen, ließen
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sich aber regelmäßig den Lohn immer Sonnabends

auszahlen. Sämtliche Leute würden durch den

Arbeitsnachweis eingestellt und zwar stets zur

Aushilfe, und sie würden so lange beschäftigt,
als Arbeit vorhanden wäre. Es ließe sich bei

der Annahme in keinem Falle im voraus über¬

sehen, wie lange die Arbeiter beschäftigt werden

könnten; die Arbeiter würden auch nie für eine

bestimmte Arbeit angenommefn, wem) es auch

naturgemäß vorkomme, daß Arbeiter auch schon

nach Erledigung eines einzelnen Arbeitsauftrages
wieder entlassen werden müßten, weil keine

weitere Arbeit für sie mehr vorhanden sei. Im

allgemeinen aber wechselten die einzelnen Be¬

triebe die Leute untereinander aus, wenn in dem

einen Betriebe Arbeitsmangel und in dem anderen

Arbeitsbedarf vorliege. Es würden also sämt¬

liche Arbeiter nur auf unbestimmte Zeit an¬

genommen. Wenn die Firma erklärt habe, daß

sie die Arbeiter eigentlich als unständige Arbeiter

betrachte, so meine sie damit, daß fast alle Ar¬

beiter nur zur Aushilfe beschäftigt wären und

mit ihrer täglichen Entlassung zu rechnen hätten.

Diese Erklärung gelte auch Für den Streitfall Q.

gegen die Firma.

Es war wie geschehen, zu entscheiden. Der

Anspruch auf Rückzahlung von 4 Mk. wäre auf

keinen Fall begründet; wenn der Antragsteller
als unständig Beschäftigter zu gelten hätte, so

hätte die Firma für ihn Tagesmarken im Gesamt¬

betrage von 2,40 Mk. für die Woche entrichten

müssen, so daß also der Q. nur den Unterschied

zwischen 4 Mk. und 2,40 Mk., d. s. 1,60 Mk., for¬

dern könnte. Aber auch dieser Anspruch ist

unbegründet. Nach dem Betrieb und den Be¬

schäftigungsverhältnissen, wie die Firma sie voll¬

kommen einleuchtend darlegt, handelt es sich um

eine Annahme zur Arbeit auf unbestimmte Zeit.

Es ist im allgemeinen nicht zu übersehen, wie

lange die Beschäftigung der eingestellten Hilfs¬

arbeiter dauern wird, ob sie mehr oder weniger
als eine Woche dauert. Im Sinne des Gesetzes

nach § 441 RVO. ist aber nur die Beschäftigung
unständig, die auf weniger als eine Woche ent¬

weder nach der Natur der Sache beschränkt zu

sein pflegt oder im voraus durch den Arbeits¬

vertrag beschränkt ist. Unständig ist also eine

Beschäftigung nicht schon dann, wenn tatsächlich

die Beschäftigung im einzelnen Falle einmal

weniger als eine Woche dauert, sondern nur

dann, wenn dies nach den Betriebsverhältnissen

oder den getroffenen Veranstaltungen oder Ver¬

abredungen im voraus zu übersehen ist. Das

Gegenteil ist aber hier der Fall; es ist im all¬

gemeinen nicht abzusehen, wie lange die Arbeit

dauern wird; und es kann keine Rede davon

sein, daß sie im allgemeinen oder regelmäßig
weniger als eine Woche dauert. Es handelt sich

also bei den von der Firma eingestellten Hilfs¬

arbeitern regelmäßig um ständige Arbeiter im'

Sinne des Gesetzes, wenn die Firma sie auch

als unständige oder Hilfsarbeiter bezeichnet hat.

Die Beitragsentrichtung nach den für die ständigen
Arbeiter getroffenen Bestimmungen und die An¬

meldung als ständiges Mitglied ist daher zu Recht

erfolgt, und mit Rücksicht auf die grundsätzliche
Bedeutung dieses Streites für die Firma und

die Kasse erschien es notwendig, diese Fest¬

stellung ausdrücklich in der Beschlußnahme zu

treffen.

Übersicht.

f 1774 RVO. In den Fällen des § 1774 RVO.
ist das Versicherungsamt zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherte zur Zeit der Entstehung
des Anspruchs wohnte oder beschäftigt war. (Ent¬
scheidung des RVA. vom 16. November 1915, Akten¬
zeichen II K 971/15. Amtl. Nachr. des RVA. 1916
Heft 3, S. 390.)

Literatur.

Seelmannsdie Sammlung von Einzeldarstel¬

lungen des Reichsversicherungsrechts. (Viertes
Heft mit Kriegsgesetzen und Kriegsverordnungen
aus dem Bereiche des Reichsversicherungsrechts.
Mit einem gemeinsamen Sachregister zu den
Heften 5, 6, 11 und 15). Verlag Stephan Geibel,
Altenburg, S.-A. Preis 3 Mk. In Heft 5, 6 und 11

dieser Sammlung waren die Kriegsgesetze und

Kriegsverordnungen aus dem Bereiche der Reichs¬

versicherungsordnung und des Angestellten¬
versicherungsgesetzes bis März. 1919 gesammelt.
Da seit diesem Zeitpunkte eine nicht unbeträcht¬
liche Zahl neuer Gesetze, Verordnungen und Er¬

lasse auf dem Gebiete des Reichsversicherungs¬
rechts ergangen ist, wurde die Herausgabe eines

neuen Heftes jetzt dringend erforderlich. Bei¬

gegeben ist diesem Hefte ein gemeinsames Sach¬

register zu Heft 5, 6, 11 und 15, also zu sämt¬

lichen bisher ergangenen Kriegsgesetzen und

Kriegsverordnungen. Wir können auch dieses

Heft allen, die sich mit der nicht leicht über¬

sichtlichen Materie zu befassen haben, infolge der

an dem Verfasser gewohnten Klarheit und Gründ¬

lichkeit dringend empfehlen.

Gesetz Ober Wochenhilfe und Wochen-

fOrsorge. Erläutert von Dr. Fr. Hoffmann. 3. Auf¬

lage, Berlin 1920. Carl Heymanns Verlag. Preis

5 Mk. Das 96 Seiten starke Bändchen gibt eine

ausführliche Erläuterung der gesetzlichen Be¬

stimmungen. Ein ausführliches Sachregister er¬

leichtert die Benutzung des empfehlenswerten
Werkes.

MF* Vorstehende Werke sind sämtlich auch

durch die Buchhandlung C. Giebel, Berlin SO. 26,

Oranienstraße 40-41, zu beziehen.

Anzeigen.

Wir suchen zum sofortigen Antritt einen

Kassenboten,
welcher auch im Melde- und Beitragsberech¬
nungswesen erfahren ist.

Anstellung erfolgt nach der Dienstordnung

mit tarifmäßigem Gehalt.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften an den

unterzeichneten Vorsitzenden erbeten.

Der Vorstand der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse für den Amtsgerichtsbezirk Kabln.
Anton Bauer.
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